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Mallnitz, 28.09.2018 

 

 

 

 

 

 

Liebe Mallnitzerinnen und Mallnitzer! 

 

 

Heizzuschuss 2018/2019                       

Einmal jährlich kann auf Antrag ein Zuschuss für die folgende Heizperiode gewährt werden. 

Antragszeitraum 01. Oktober 2018 bis 25. Februar 2019. 
Spätere Antragstellungen werden nicht mehr berücksichtigt. 

Die Einkommensgrenzen (inkl. Pensionsanpassung im Jänner 2019) betragen für den  

Heizzuschuss in Höhe von   € 180,00   

 Einkommensgrenze 

(monatlich) 

bei Alleinstehenden / Alleinerziehern    €    863,04 

bei alleinstehenden PensionistInnen (gilt nicht für 

Witwen/Witwer) die mindestens 360 Beitragsmonate der 

Pflichtversicherung aufgrund einer Erwerbstätigkeit 

erworben haben 

   €    969,88 

bei Haushaltsgemeinschaften von zwei Personen (z.B. 

Ehepaare, Lebensgemeinschaften, Elternteil mit 

volljährigem Kind) 

   € 1.294,55 

Zuschlag für jede weitere im gemeinsamen Haushalt 

lebende Person (auch Minderjährige) 

   €    133,17 

 

Heizzuschuss in Höhe von   € 110,00         

 Einkommensgrenze 

(monatlich) 

bei Alleinstehenden / Alleinerziehern    € 1.071,38 

bei Haushaltsgemeinschaften von zwei Personen (z.B. 

Ehepaare, Lebensgemeinschaften, Elternteil mit 

volljährigem Kinder) 

   € 1.473,15 

Zuschlag für jede weitere im gemeinsamen Haushalt 

lebende Person (auch Minderjährige) 

   €    133,17 

 

 

Gemeinde Mallnitz 
A-9822 Mallnitz   

Bezirk Spittal an der Drau 



 

 

Es ist von der Einkommenssituation bei Antragstellung auszugehen. Sonderzahlungen sind bei der 

Ermittlung der Einkommensgrenzen nicht zu berücksichtigen. Innerhalb einer 

Haushaltsgemeinschaft sind alle Einkünfte zusammenzurechnen.  NICHT als Einkünfte gelten 

Familienbeihilfen, Naturalbezüge, Kriegsopferentschädigung, Pflegegelder und die Wohnbeihilfe 

nach dem Wohnbauförderungsgesetz. 

- Sämtliche Einkommen sind durch aktuelle Unterlagen wie Lohn-/Gehaltszettel, 
Pensionsnachweis, Nachweis über Arbeitslosenbezug, etc. nachzuweisen. 

Bei selbständiger Tätigkeit, dient der letzte vorliegende Einkommensteuerbescheid. 
Ansuchen um Gewährung eines Heizzuschusses sind beim Gemeindeamt in Form eines Antrages 

einzubringen. Die Auszahlung erfolgt durch das Amt der Ktn. Landesregierung, Abt. 4. 

 

 

Pflegetelefon 

Seit kurzem wurde vom Land Kärnten ein Pflegetelefon eingerichtet, das Montag bis Freitag in der 

Zeit von 10 – 11 Uhr unter der Telefonnummer 0720 788 999 zum Ortstarif für Fragen rund um das 

Thema Pflege für Sie zur Verfügung steht. 

 

 

Herbstsauna 
Wir laden Sie auch diesen Herbst ganz herzlich ein, die Sauna im Tauernbad Mallnitz zu  

den 8 Herbstterminen zu besuchen!  

27.10.2018   03.11.2018  10.11.2018  17.11.2018 

24.11.2018  01.12.2018  08.12.2018  15.12.2018 

Jeden Samstag von 14 – 20 Uhr  

Herbstticket – 80 EUR  oder  Einzeleintritt – 18 EUR 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 

 
BR Günther Novak, Bürgermeister 


